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(Schluß.)
9) Die zum Kehren der Eſſen erforderlichen Beſen hat der Schornſteinfegermeiſter Krücke auf ſeine eigenen

Koſten zu halten und werden von ſeinen Leuten überall mit zur Stelle gebracht; daſſelbe iſt der Fall mit den zum
Reinigen der ruſſiſchen Eſſen erforderlichen Geräthſchaften. Dafür darf dem Hausbeſitzer oder Pächter unter keinem
Vorwande irgend etwas abverlangt werden. Dagegen ſind die letzteren verbunden, die erforderlichen Leitern dem Schorn-

ſteinfeger unentgeltlich zu halten oder demſelben beim Reinigen der Eſſen zu ſtellen.
10) Die Lohnſätze, welche für das Reinigen der Schornſteine dem c. Krücke jedesmal von dem Hauswirth

oder deſſen Stellvertreter zu entrichten ſind, betragen
a) für das Fegen reſp. Reinigen eines beſteigbaren oder b) für das Ausbrennen eines ruſſiſchen Schornſteins

eines ruſſiſchen Schornſteins aa) in einem ſſtöckigen Hauſe 5 Sgr. Pf.
aa) in einem I ſtöckigen Hauſe 1 Sgr. Pf., bb) in einem 2ſtöckigen Hauſe 7. 6
bb) in einem 2ſtöckigen Hauſe 6 ce) in einem 3 und mehrſtöckigen Hauſe 10
ce) in einem 3 und mehrſtöckigen Hauſe 2

Kamine mit den dazu gehörigen Schornſteinröhren, ſowie ruſſiſche Schornſteine, welche erſt von einem der oberen
Stockwerke des Gebäudes ausgehen, werden dabei ſo berechnet, daß die unteren Stockwerke, durch welche dieſelben nicht
führen, nicht mitgezählt werden, ſo daß z. B. ein Kamin mit zugehörigem Schornſteinrohr oder ein ruſſiſcher Schorn-
ſtein, welcher erſt in dem 3. Stockwerke eines 3ſtöckigen Hauſes oder in dem 2. Stockwerke eines 2ſtöckigen Hauſes an-
fängt, dem Schornſteine in einem ſtöckigen Hauſe, reſp. wenn er in dem 2. Stockwerke eines 3ſtöckigen Hauſes an-
fängt, dem Schornſteine eines 2 ſtöckigen Hauſes gleichgeſtellt wird.

11) Die Bezahlung der im vorſtehenden Paragraphen feſtgeſetzten Lohnſätze für Armenhäuſer und Commu-
nal Gebäude erhält der 2c. Krücke aus der Armen- reſp. aus der Gemeindekaſſe des betreffenden Orts.

12) Das gegenwärtige Regulativ ganz aufzuheben oder zu verändern ſteht lediglich nur dem Kreislandrathe
zu und kann auf den einſeitigen Antrag des Schornſteinfegermeiſters Krücke daran nichts geändert werden. Hält der
Kreislandrath die Auflöſung oder eine Abänderung des Regulativs nach ſeinem Ermeſſen für nöthig, ſo wird dies der-
ſelbe dem 2c. Krücke 4 Wochen vorher ankündigen.

13) Anderen Schornſteinfegern innerhalb des Schkeuditzer Kehrbezirks iſt die Ausübung des Gewerbes bei
der im S. 177. der Allgemeinen Gewerbe Ordnung vom 17. Januar 1845 angedrohten Strafe unterſagt.

Merſeburg, den 23. Januar 1858. Der Königl. Landrath Weidlich.
Die Ueberſicht von der Production der Bergwerke, Hütten und Salinen in dem Preußiſchen Staate vom

Jahre 1856 kann von denjenigen, welche für dieſe Schrift ein beſonderes Jntereſſe haben, während der Bureauſtunden
bei mir eingeſehen werden.

Merſeburg den 28. Januar 1858.
Bekanntmachung. Jn Folge unſeres Aufrufs

vom 28. November v. J. ſind für die Verunglückten in
der Bundesfeſtung Mainz nachträglich noch eingegangen

von Meiſter H. Thlr. 15 Sgr. Pf.,

Der Königl. Landrath Weidlich.

Einladuug. tZu der Montag den 8. Februar d. J., Nachmittags
3 Uhr, auf dem Schießhauſe abzuhaltenden General Ver-
ſammlung zur Durchſicht der Jahresrechnung werden ſämmt-

von W. G. 1 40 liche hieſige und auswärtige Feldbeſitzer zu zahlreicher Theil
hierzu der frühere Betrag von 2 15 nahme hierdurch ergebenſt eingeladen.

in Summa 7 Thir 70 Sgr. Pf. Merſeburg den 29. Januar 1858.
Das Ergebniß der hierauf Das Feldeomité.

R V

ſpäter angeordneten Logis-Vermiethung.Sammlung war 31 Thlr. 12 Sgr. 6 Pf. Ein ausmeublirtes Herren Logis, mit oder ohne
Es ſind daher an Beiträ- Stallung, das ſogleich bezogen werden kann, iſt zu ver

gen überhaupt einge- miethen Altenburg Nr. 722.
gangen 35 Thlr. 22 Sgr. 6 Pf. Zweimal 1500 Thlr., einmal ſofort, die andern

zum 1. März e. ſowie 1200 Thlr. 700 Thir,Dieſe Summe iſt heute an die hieſige Königl. Kreis-
kaſſe zur Weiterbeförderung abgeliefert worden.

Merſeburg den 29. Januar 1858.
Der Magiſtrat.

500 Thlr. und 350 Thlr., liegen zur Ausleihung
auf ländliche Grundſtücke bereit und werden nachgewieſen
durch den Commiſſionair Pietzſch.
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Das Grundſtück, welches der Familie von Hal'asz
in Merſeburg gehört, ſoll veränderungshalber verkauft wer
den. Es beſteht aus einem großen maſſiven Hauſe, einem
kleinen Nebenhauſe nebſt Pferdeſtall, einem maſſiven Waſch
hauſe, einer Scheune und einem eirea ſieben Morgen großen
Garten durch welchen ein Bach fließt. Es eignet ſich zu
jeder Fabrikanlage. Zu dieſem Grundſtücke gehören noch
über ſechs Morgen Acker, die ohnweit des Grundſtücks liegen.

Kaufluſtige erhalten die näheren Bedingungen in der
Unteraltenburg Nr. 758.

Verzeichniß der hieſigen Backwaaren
auf die Zeit vom 1. bis mit 15. Februar er.

Preis u. Gewicht des Brodes.

2 Ein in Einder Bäcker Wohn ung 2 Pf. Brodſl Sgr. Brod Sgr. Brod

und derſelben. l SBrodhändler. a I a 313e

A- hieſ. Bäcker.

Alberts en. Gotthardtsſtr. 28 4 16Alberts Jun. desgl. 2 5 8Brückner Altenburg 4 1 5Ww. Daute desgl. 1 4 24Deichert Oberbreiteſtr. l 4 1 2 5 10Fuchs Schmalegaſſe 4 2 5 42Ww. Hoffmann Markt 1 5Heubner Altenburg 5 204Heubner Breiteſtraße 4 5 5124Heubner Gotthardtsſtr. 4 5 20Heyne Oelgrube 3 21 5Heyne Johamisgaſe lHeyne Schmalegaſſe h 3 31 2 5 10
verehel. Höſchel Altenburg 4 1 5Hartmann Oelgrube 3 3 28 4 160Hartmann Altenburg 29 420Hüthel Burgſtraße 4 5Hammer Altenburg 4 2 5 4Kraft Breiteſtraße 4 1 5 525Koch Preußergaſſe 29Lange Sirxtigaſſe e aLuther Altenburg 5Lienicke Neumarft 3 2Nohle Neumarft 6 8 4 24Putz Sirxtigaſſe s 2 3Niedel Entenplan 4 211 5Schäfer en. Neumarkt 4 216 sSchäfer Jun. desgl. 4 26 16Schurig Sirtigaſſe 5 21 6 6Weinert Markt 7Wohlleben Altenburg 5 8Ein
B. hieſ. Brodhdlr. Brod
verehel. Bock Sixrtigaſſe 5Bauer Preußergaſſe 1 24 4 2 SFichtler Altenburg 2 51verehel. Funke Saalgaſſe 2 51 8Hohmuth Entenplan 5 8Ww. Knöfel Johannisgaſſe h 5unverehel. Krampf Oelgrube 5 4verehel. Ledig Dom l leMäter Altenburg 5 28Reuber Maälzergaſſe 2 4 510Navbe Bambergshauſ. 424verehel. Riede Altenburg 1 25 21 4 16
verehel. Schlag. Sixrtiberg 5verehel. Schubert Neumarkt 5Wiemann Breiteſtraße 5

C. Landbäcker.

Böhme e 9 Lützkendorf 2 l 1 5 4Henmniges Wallendorf 2 5) 8Münr Neumark 201 11 5 4Ronneburg Frankleben 2 5) 2Wächter Naundorf 2 5) 2

Von den hieſigen Bäckern liefern das Schwarzbrod am
ſchwerſten die Bäckermeiſter Schäfer sen. und Schurig
und am leichteſten der Bäckermeiſter Koch das

Weißbrod am ſchwerſten der Bäckermeiſter Nohle und am
leichteſten die Bäckermeiſter Heyne in der Oelgrube,
Lange, Lienicke und Putz. Bemerkt wird hierbei,
daß der Bäckermeiſter Heubner in der Breiteſtraße 5 Pfd.
24 Lth. Schwarzbrod für 4 Sgr. verkauft.

Von den hieſigen Brodhändlern liefert das Schwarz-
brod am ſchwerſten der Brodhändler Mäter und am
leichteſten die verehel. Riede.

Merſeburg den 1. Februar 1858.
Der Magiſtrat.

Diebſtahl. Am 24. d. Mts.
aus dem Pohleſchen Reſtaurationslocale zu Meuſchau zwei
FrauenTuchmäntel entwendet worden der eine Mantel war
von ſchwarzer Farbe mit braunem Futter und zwei ver-
ſchiedenfarbigen ſchwarz und blauen Henkeln, der andere da-

war dunkelblau mit grünen Streifen und hellbraunem
utter.

Vor dem Erwerb dieſer Mäntel wird gewarnt und
Jeder, dem über die Thäterſchaft oder den Verbleib derſel-
ben etwas bekannt geworden, hierdurch aufgefordert, ſeine

Wahrnehmungen mir oder der hieſigen Polizeibehörde un
geſäumt anzuzeigen.

Merſeburg, den 27. Januar 1858.
Der Königl. Staatsanwalt.
2 Läuferſchweine ſtehen zu ver S J

kaufen Gotthardtsſtraße Nr. 112.

Vockverkauf.
Auf dem Dominium Gr. Jena bei Naumburg a. S.

beginnt der Bockverkauf am 15. Februar d. J. Vor die-
ſem Termin werden keine Sprungböcke abgegeben.

Jacobi v. Wangelin.
Trorf, aus beſter Rattmannsdorfer Kohle geformt, ver
kauft in Tauſenden und einzeln preiswürdig

Haaſe, Böttchermeiſter im Vorwerk Nr. 438.
Echtes Rleltenwurzel-Oel,

welches das Ausfallen der Haare ganz verhindert, die Kopf-
haarwurzeln kräftigt und ſtärkt und deren ſchnelles Wachſen
außerordentlich befördert, vorzüglich bei Kindern anzuwen-
den, da es den Grund zu einem ſchönen Haarwuchſe legt,
empfiehlt in bekannter Güte das Glas nebſt Gebrauchsan
weiſung zu 5 Sgr. und 75 Sgr.

Guſtav Lots.

Empfehlung.
Dem hohen Adel und verehrungswürdigen Publikum

von Merſeburg und Umgegend zeige ich hierdurch ganz er-
gebenſt an, daß ich das Gaſthaus

zum Froſch oder Feldſchlößchen
hierſelbſt käuflich erworben und übernommen habe. Jndem
ich um gütigen Zuſpruch bitte, verſpreche ich ſtets prompte
und reelle Bedienung.

Der Saal iſt täglich geheizt, ſowie die Kegelbahn je-
den Sonntag beſtimmt, an den Wochentagen nach Umſtän-
den geheizt wird, und empfehle ich ſelbige zur gefälligen
Benutzung angelegentlichſt.

Hochachtungsvoll
Friedr. Bleier.

Merſeburg, den 1. Februar 1858.
Einen Lehrling ſucht der Bäckermeiſter

Carl Hammer, Unteraltenburg.

gegen Abend ſind

e e e



Adreß- und Viſiten Karten,
in modernſter Schrift lithographirt, werden ſchnell gefertigt

in der Papierhandlung bei Guſtav Lots.
Briefpapier mit Firma, Namen und Buch-

ſtaben wird auf Verlangen ſofort geſtempelt
in der Papierhandlung bei Guſtav Lots,

Bürgſtraße 300.
Große Lüneburger Bricken, marinirte Heringe, extra

fetten Limburger und Schweizerkäſe empfiehlt

L. A. Weddy.
Feinſten weißen ganz dicken Honig zum Füttern der

Bienen empfiehlt L. A. Weddy.
Commiſſions- Lager neuer Zollgewichte

bei J. Bichtler, Roßmarkt 502.
Beſtellungen, welche bis Ende Februar erfolgen ge-

nießen einen Rabatt gegen die Preiſe der Königl. Eichungs-
Aemter, welche erhöhten Preiſe zum 1. März auch bei uns
eintreten.

Zur Annahme von Beſtellungen iſt auch Herr E. J.
Leonhardt, wohnhaft Neumarkt Nr. 872., ermächtigt.

Merſeburg, den 1. Februar 1858.
Um baldiges Einſenden der Strohhüte zur erſten

Wäſche und Bleiche nach Berlin und Leipzig bittet
Pauline Holzmüller.

Auch kann daſelbſt ein junges Mädchen von rechtlichen
Eltern das Putzgeſchäft erlernen.

Eine geſchickte Jungfer und ein Stubenmädchen werden
zum 1. April geſucht. Einer perſönlichen Vorſtellung ſieht
Madame Kupfer entgegen.

Jch nehme hiermit die von mir gegen die Emilie
Keller in Söheſten ausgeſprochene Beleidigung zurück und
erkläre ſie für ein rechtſchaffenes und geſittetes Mädchen.

Henriette Koppi in Muſchwitz.
e
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Einen Lehrling ſucht unter annehmbaren BedingungenC. G. Hörichs, Klempnermeiſter.

Eine ſehr anſtändige ſolide Perſon, welche mit allenhäuslichen Geſchäften, 6 in der feinen Küche, im Schnei-

dern, der feinen Wäſche und Plätten, ſehr erfahren iſt, die
beſten Atteſte beſitzt, ſucht unter beſcheidenen Anſprüchen
eine nach ihren Leiſtungen angemeſſene Stellung.

Zu erfragen in der Exped. d. Bl.
Ich habe aus Uebereilung dem Phothograph W. Schmidt

Beleidigung angethan und bitte ihn um Verzeihung.

W. Petri.
Durchſchnitts-Marktpreiſe des Monats Januar.

thl.) ſg. pf. lthl. ſg. pf.Weizen Scheffel 2 14 Kalbfleiſch Pfund 2 6
Roggen 126 21 Schöpſenfl. eGerſte 112 71 Schweinefl. 5Hafer 1 4 41 Butter 10Erbſen 3 Bier Quart uLinſen 316 3] Branntwein 6Kartoffeln 15 Heu Centner 2 6 3
Rindfleiſch Pfund 4 Stroh Schock 10

Rirchennachrichten von Merſeburg.
Dom. Geſtorben: Jgfr. Friederike Henriette Wechsler, 60 J.

alt, an Magenleiden.
Stadt. Geboren: dem Handarbeiter Bollmann eine Tochter

dem Bürger und Conditor Sperl ein Sohn dem Bürger und Oeconom
Elſte ein Sohn dem Barbierherrn Menzel ein Sohn. Getrauet:
der Maurer Schatz aus Döllnitz mit Jgfr. Auguſte Louiſe Weiland von
hier. Geſtorben: die Ehefrau 2. Ehe des Zimmergeſellen Schulze,
im 45. J. an Leberleiden der Fabrikarbeiter Arnold, 28 J. 3 W. alt,
an Bruſtkrankheit die älteſte Tochter des Nagelſchmidts Stenzel, 7 J.
8 M. alt, an Verzehrung der jüngſte Sohn des Handarbeiters Müller,
10 M. alt, am Zahnfieber die hinterl. Wittwe des Bürgers und Schuh
machermſtrs. Geißler, 59 J. 8 T. alt, an Verzehrung; eine außerehel.
Tochter, im 5. J. am Zahnfieber.

Neumarkt. Vacat.
Altenburg. Geboren: ein außerehel. Sohn. Geſtorben:

die hinterl. Wittwe des Barbiers Appel, 43 J. alt an Verzehrung.

Der Abend des Vermählungstages
Jhrer Königl. Hoheiten des Prinzen Friedrich Wilhelm von
Preußen und der Prinzeſſin Victoria von England in London.

Es war alſo Jllumination. Was dieſen Londoner
Jlluminationen ein für allemal fehlt, das iſt das Scherflein
der armen Wittwe, das Penny- Licht des armen Mannes.
Es fehlt nicht an Gas, aber an Esprit; nicht an Lichtern,
aber an jener Wärme, ohne die das Licht nur halb es ſel-
ber iſt. Als unſer König im Jahre 1840 ſeinen Einzug
in Berlin hielt und am ſelben Abend die Stadt illuminirt
war, präſentirte ſich am Fenſter eines armen Schneiders
ein Preußiſcher Adler, deſſen ausgebreitete Schwingen über
dem Portrait des emſig beſchäftigten Schneiders ſchwebten.
Darunter ſtand kurz und wahr:

Unter deinen Flügeln
Jſt gut bügeln.

Und wenn Sie am Montag Abend das ganze illuminirte
London auf den Kopf geſtellt hätten, ſo wäre doch kein ſo
ſinniges Witzwort herausgefallen. Jn den Zeiten des Talg-
lichts gab es noch feſtliche Beleuchtungen, Jlluminationen,
die zu gleicher Zeit Jlluſtrationen waren das Stearinlicht
und die Schiebelampe legten die Axt an den Baum; der
große Gasſtern hat ihn umgehaun. Es wird auch bei uns
allmählig anders werden; gebe Gott recht ſpät. Der gute
Humor haftet am Kleinen, und die Vornehmheit, die für
5 Pfd. Gas verbrennt, iſt eben viel zu vornehm, um ne-
benher noch etwas, was einem Witze ähnlich ſähe, leuchten
zu laſſen. Eine Londoner Jllumination iſt zur einen Hälfte
Volksabfütterung mit Licht (verſteht ſich mit Gaslicht)

und zur andern Hälfte Reclame im großen Styl. Es fann
nicht anders ſein. Die Dinge nehmen ihren natürlichen
Verlauf.

Verzeichniß
der im III. Quartale 1857 vom hieſigen Königl. Kreisgericht

rechtskräftig verurtheilten Perſonen.
1) Die Dienſtmagd Wilhelmine Heine aus Kleinoſtrau

wegen Diebſtahls gegen die Dienſtherrſchaft mit 3 Monat
Gefängniß und Unterſagung der bürgerlichen Ehrenrechte
auf 1 Jahr.

2) Der Fleiſcher Fr. Eduard Genzſch aus Dohlen we-
gen wiederholten Betrugs mit 6 Monat Gefängniß, 100
Thlr. Geld event. 2 Monat Gefängniß und Unterſagung
der Ausübung der bürgerlichen Ehrenrechte auf 2 Jahr.

3) Der Einwohner Gottlob Meißner jun. in Star
ſiedel wegen Beleidigung eines Beamten in Bezug auf ſein
Amt mit 10. Thlr. Geldſtrafe.

4) Der Einwohner Carl Heinrich Merſeburger in Cor-
betha wegen erheblicher Körperverletzung eines Menſchen
mit 6 Monat Gefängniß.

5) Der Dienſtknecht Franz Julius Harniſch aus Groß
corbetha wegen Diebſtahls mit 14 Tagen Gefängniß.

6) Der Mühlenbeſitzer Carl Gottlieb Jäger in Weh
litz wegen Beleidigung einer Behörde mit 10 Thlr. Geld
event. 4 Tagen Gefängniß.
7) Der Schuhmacher Friedrich Wilhelm Langbein von

n ne Beleidigung einer Behörde mit 1 Woche Ge-
ängniß.
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8) Der Bahnhofsarbeiter Johann Chriſtian Böhland

aus Wengelsdorf wegen Unterſchlagung mit 1 Monat Ge-
fängniß und Unterſagung der Ausübung der bürgerlichen
Ehrenrechte auf 1 Jahr.

9) Die unverehel. Louiſe Lorenz von hier wegen eines
ſchweren mittelſt Gebrauchs falſcher Schlüſſel verübten Dieb-
ſtahls mit 8 Monat Gefängniß und Unterſagung der Aus-
übung der bürgerlichen Ehrenrechte auf 2 Jahr.

10) Der Carl Heinrich Plättner aus Mayhen wegen
Diebſtahls im wiederholten Rückfalle mit 224 Jahr Zucht-
haus und 3 Jahr Stellung unter Polizeiaufſicht.

11) Der Arbeiter Fr. Wilh. Seifferth aus Altſcherbitz
wegen verſuchten Diebſtahls mit 14 Tagen Gefängniß.

12) Die verehel. Handarbeiter Werner von hier wegen
Verleumdung eines Beamten in Bezug auf ſein Amt mit
4 Tagen Gefängniß.

13) Der Maurerlehrling Anton Hanf aus Großſchkor-
lopp wegen Diebſtahls mit 1 monatlicher Gefängnißſtrafe
und 1jähriger Unterſagung der Ausübung der bürgerlichen
Ehrenrechte.

14) Der Steinſetzer Georg Ernſt Friedrich Großmann
aus Leipzig wegen wiederholt rückfälliger verbotswidriger
Rückkehr in die Preuß. Staaten und Landſtreicherei und
Bettelns mit 6 Monat Gefängniß.

15) Der Gaſthofsbeſitzer Trautmann hier wegen Be-
leidigung eines Beamten im Amte mit 14 Tagen Gefängniß.

16) Der Fleiſcher Ferdinand Hoffmann aus Weßmar
wegen Diebſtahls mit 1 Monat Gefängniß und Unterſa-
gung der Ausübung der bürgerlichen Ehrenrechte auf 1 Jahr.

17) Die unverehel. Friederike Dietrich aus Radewell
wegen Diebſtahls mit 14 Tagen Gefängniß.

18) Die verehel. Ortsſchulze Dorothee Brauer geb.
Hoffmann in Altſcherbitz wegen Hehlerei mit 14 Tagen Ge-
fängniß.

19) Der Maurer Moritz Heine aus Sittel wegen Miß-
handlung ſeines Vaters mit 4 Monat Gefängniß.

20) Der Dienſtknecht Johann Ferdinand Korge aus
Ermlitz wegen verſuchten Diebſtahls gegen die Dienſtherr-
ſchaft mit 4 Wochen Gefängniß.

21) Der Schneidermeiſter Johann Carl Friedrich Burg-
hold in Schlechtewitz wegen zweier Diebſtähle an geernteten
Feldfrüchten vom Felde mit 4 Monat Gefängniß, 1 Jahr
Unterſagung der Ausübung der bürgerlichen Ehrenrechte und
1 Jahr Polizeiaufſicht.

22) Der Hausmann Carl Schönfeld von hier wegen
Diebſtahls mit 2 Monat Gefängniß und 1 jähriger Unter-
ſagung der Ausübung der bürgerlichen Ehrenrechte.

23) Der Fuhrmann Johann Carl Gottfried Joſeph
John aus Querfurth wegen Beleidigung einer Behörde mit
1 Woche Gefängniß.

24) Der Mühlenbeſitzer Carl Gottlieb Jäger aus Weh-
litz wegen Beleidigung eines Beamten in Bezug auf ſein
Amt mit 10 Thlr. Geldſtrafe.

25) Der Dienſtknecht Carl Franz Döring aus Both-
feld wegen Diebſtahls mit 1 Woche Gefängniß.

26) Der Bauergutsbeſitzer Johann Friedrich Elſte aus
Räpitz wegen Beleidigung eines Beamten mit 10 Thlr.
Geldbuße.

(Schluß folgt.)

„Bei Männern, welche Liebe fühlen“, fehlt auch
auch das Geſchick des „Courmachens“ nicht. Jeder aber
nach ſeiner Art. Ein aus Auſtralien Rückkehrender erzählt
von den noch vorhandenen Urein wohnern jenes Welttheils,
daß bei ihnen das „Herzgewinnen“ der Auserwählten auf
folgende Art practicirt wird. Hat ein Mann ſich entſchloſ-

ſen, ein Mädchen zu ſeiner Lebensgefährtin zu machen, ſo
ſchleicht er zu ihr, betäubt ſie, nicht durch zärtliche Ver-
ſicherungen nach europäiſcher Sitte, ſondern durch einen
Keulenſchlag auf den Kopf und ſchleppt ſie dann in dieſem
Zuſtande in ſeine „Häuslichkeit“. Andere Länder, andere
Sitten.

Charade.
Vierſylbig.

Meine beiden erſten Sylben
Hüllen weiße Schleier ein,
Purpurn blüh'n der Jungfrau Wangen
Hoch im ſonnenrothen Schein.

Siegend ſchaun die ſtolzen Häupter
Jn die reine Himmelsluft,
Wild ſtürzt ſich die Fluth hernieder,
Donner rollt in finſtrer Kluft.

Und die muntern Heerden weiden
Noch an lichter Wolken Saum,
Friedliche Schalmeien flöten
Goldner Unſchuld ſüßen Traum.

Komm, erwache du der zweiten
Holdes, königliches Paar,
Sollſt die Mutter Gottes ſchmücken
Am erhellten Hochaltar.

Und es rufet dich das Mädchen,
Saitenſpiel lockt ſie zum Tanz,
Willſt du zögernd heut ihr fehlen,
Zierlich bei des Feſtes Glanz?

Biſt ihr drum nicht ganz verloren,
Denn es lacht dein freundlich Bild
Fröhlich ihr von beiden Wangen
Selbſt beim Nordhauch friſch und mild.

Und auf ihrem holden Munde
Deiner Farbe Anmuth brennt,
Und ihr Name iſt der deine,
Den die Liebe ſchmeichelnd nennt.

Still verwaiſet ſtand das Ganze
Weit entfernt vom Heimathland,
Unter ſchützenden Kryſtallen
Hegt es treu des Freundes Hand.

Und gezogen kömmt ein Knabe
Mit der ländlichen Schalmei,
Schlichte Einfalt im Gemüthe,
Blühend in des Lebens Mai.

Und er freut mit heiterm Sinne
Sich an fremder Blumenwelt,
Bis ſein wonneleuchtend Auge
Plötzlich auf das Ganze fällt.

Ach, da ſtürzt ein Strom von Thränen
Aus dem ungetrübten Licht,
Und er faltet ſeine Hände,
Still erbleicht das Angeſicht.

Und mit namenloſem Sehnen,
Und mit ſüßem, bangen Schmerz,
Drücket er die Heimathloſe
An ſein tiefbewegtes Herz.

Sei gegrüßt, ſo ruft er innig,
Tochter der geliebten Flur,
Meine Berge, meine Matten,
Ewig fern liegt Eure Spur.

Trauernd ziehet fort der Knabe,
Klagen hauchet die Schalmei,
Feucht iſt's Aug und blaß die Wange,
Heiße Sehnſucht trübt den Mai.

feſtg

mein
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